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Kommentar: Die Einführung der Pflegefinanzierung soll verschoben werden

Suche nach Lösungen unter Zeitdruck

Mit Ausnahme von Santésuisse beurteilen die mit der Umsetzung

der neuen Pflegefinanzierung beauftragten Kantone und
Verbände die zur Verfügung stehende Zeit bis am 1. Juli 2010

als zu knapp bemessen. Die Konferenz der Kantonsregierungen

fordert vom Bundesrat, die Inkraftsetzung auf den 1.

Januar 2011 zu verschieben. Unabhängig vom Erfolg dieses

Antrages müssen die Gespräche und Arbeiten für den praktischen

Vollzug der Pflegefinanzierung mit Hochdruck fortgeführt

werden. Leider hat es der Bund verpasst, die im Rahmen

derVernehmlassung aufgezeigten Fragen in seiner verabschiedeten

Verordnung abschliessend und eindeutig zu beantworten,

und den «Ball» den Kantonen und Verbänden zugespielt.
Viele komplexe Fragen sind offen geblieben, die nun in zu kurzer

Zeit die Kantone und Partner zu lösen haben. Der Bund

hätte durch Klarheit mittels schweizerischer Gesetzgebung
und Verordnung das Risiko verhindern können, dass sich 26

kantonal unterschiedliche Lösungen durchsetzen werden.

Der Bundesrat nimmt durch seine Vorgehensweise das Risiko

in Kauf, dass Pflegebedürftige in Pflegeheimen die negativen
Folgen dieser Ausgangslage ausbaden müssen. Curaviva
Schweiz wird alles daran setzen - zusammen mit seinen Partnern

im Gesundheitswesen - den Schaden so klein wie möglich

zu halten. Der Verband setzt sich mit den Details der

Umsetzung der Pflegefinanzierung seit Beginn der politischen
Debatte auseinander. Die Fachkonferenz und das Exekutivkomitee

haben sich zu den einzelnen Fragestellungen in mehreren
breit abgestützten Vernehmlassungen positioniert. Die Resultate

sind in eine Umsetzungsplanung eingeflossen, welche

ständig aktualisiert wird.

Curaviva Schweiz setzt sich dafür ein, dass ein möglichst
hoher Grad an schweizerisch einheitlichen Umsetzungsmass-
nahmen erreicht werden kann. Da die Entscheidungskompetenzen

bei den einzelnen Kantonen (Regelung der Restfinanzierung,

Abwicklung der administrativen Umsetzung, Definition

der Akut- und Übergangspflege, Inhalt und Vollzug der

von der Übergangsfrist betroffenen Tarife etc.) und den
Kantonalverbänden von Curaviva Schweiz sowie bei Santésuisse

liegen (Adaption der Verträge, Pflegecontrolling, Vergütung von
weiteren Pflichtleistungen ausserhalb der Pflegeleistungen
etc.), setzt sich Curaviva Schweiz prioritär dafür ein, auf dem

Weg der frühzeitigen interdisziplinären und informellen
Arbeit einen Beitrag für einen möglichst hohen Grad an einheitlicher

Umsetzung erreichen zu können. Das Mittel der

Empfehlung, die Bereitstellung von Mustervereinbarungen, die

aktive Unterstützung in Verhandlungsfragen und die Sicherstellung

des interkantonalen Informationsflusses stehen dabei im
Vordergrund. Verschiedene zentrale Fragestellungen wie die

Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Pflegebedarfsinstrumente

oder der Initialisierung einheitlicher medizinischer

Pflegemessgrössen werden dabei in Arbeits- und Projektgruppen

unter Einbezug aller betroffenen Partner (Behörden,
Kantone, Santésuisse, Anbieter etc.) behandelt. Die zum Teil heute
noch zu wenig differenzierten und nach einheitlichen Kriterien

erhobenen nationalen Statistikdaten, die Evaluation der
erforderlichen Veränderungen und Anpassungen der vertraglichen

Regelungen zwischen Bewohnenden und den Heimen,
die ausnahmslose Sicherstellung des Tarifschutzes der
Bewohnenden ab dem Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Pflegefinanzierung

und die Adaptionen der betriebswirtschaftlichen
Instrumente (Anlagebuchhaltung, Kostenrechnung etc.) stellen
weitere wichtige und für die Umsetzung zwingende Grundlagen

dar, welche in den nächsten Monaten erarbeitet und

sichergestellt werden müssen.

Man darf sowohl gegenüber dem politisch erreichten Resultat
als auch dem durch den Bundesrat auf dem Verordnungswege
beschlossenen Inhalt der neuen Pflegefinanzierung ein hohes

Unbehagen an den Tag legen. Die kostenneutrale Einführung
für die Krankenkassen wird sich - da kantonal unterschiedlich

umgesetzt - durch kein Berechnungssystem überprüfen
lassen. Die Beiträge der Krankenkasse sind zu tief angesetzt - was
sich nicht beweisen lassen wird. Die Kantone und Gemeinden

werden unter der Last ihres Beitrags an die Pflegekosten über
die Restfinanzierung arg zu leiden haben.

Curaviva Schweiz setzt sich aktiv dafür ein, dass zusammen
mit den Partnern ein möglichst hoher Grad an einheitlicher
Regelung in der Praxis realisiert wird. Der Erfolg einer wirksamen
und im Interesse der Bewohnenden realisierten Umsetzung
wird sich erst im Nachhinein beurteilen lassen.

Daniel Domeisen ist Ressortleiter BWL/Recht beim Fachbereich

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz.
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